
Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.01.2018 

51 - Jugendamt 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 51/2493/XVI/2018 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 01.03.2018 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 2.3 
 

Förderung der Erweiterung der Kindertageseinrichtung  des Diakonischen 
Werkes Rhein-Kreis Neuss e.V., Dietrich-Bonhöfer-Str. 2a in 
Korschenbroich Kleinenbroich 
 

Sachverhalt: 

Um den Verpflichtungen aus § 24 SGB VIII gerecht zu werden, müssen in Kleinenbroich 
zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern unter und über drei 
Jahren geschaffen werden. 
Die Diakonie plant in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und der Stadt 
Korschenbroich auf der Dietrich-Bonhöffer-Str. 2a die bestehende Kindertageseinrichtung um 
zwei Gruppen der Gruppenform I mit jeweils 5 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und 15 Plätzen 
für Kinder über 3 Jahre zu erweitern.    
 
Gründe für den zusätzlichen Bedarf: 
 

 Wie der Bedarfsplanung zu entnehmen ist, werden spätestens zum Kindergartenjahr 
2019/20 zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in Kleinenbroich 
benötigt. 

 Die Stadt Korschenbroich plant in der unmittelbaren Umgebung der 
Kindertageseinrichtung die Erweiterung des Neubaugebietes Holzkamp mit 100 
Wohneinheiten und Carbonne Straße mit 40 Wohneinheiten (geplanter Baubeginn 
2018), dadurch wird ein zusätzlicher Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen 
entstehen. 

 Steigende Geburtenzahlen / eine steigende Geburtenrate machen zusätzliche 
Betreuungsplätze in Kleinenbroich notwendig. 

 Die Aufnahme von Flüchtlingskinder erhöht den Bedarf. 
 Der Bedarf im Rahmen der U3-Betreuung wird auch zukünftig steigen, infolge dessen 

werden zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren benötigt. 
 

Der zusätzliche Bedarf kann mit den vorhandenen Ressourcen nicht abgedeckt werden. Die 
Schaffung von zusätzlichen Plätzen ist daher notwendig. 
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Finanzierung der Baumaßnahme: 
 
Gesamtkosten:      1.199.639,00 € 
 
Anerkennungsfähige Kosten 
für den Zuschuss des Kreisjugendamtes  1.199.639,00 € 
 
Zuschuss des Kreisjugendamtes (bis zu 50%)   599.819,50 € 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 06.11.2008 und 
16.10.2013 zur Investitionskostenförderung für Kindertageseinrichtungen kann dem 
Diakonischen Werk im Rhein-Kreis Neuss e.V. ein Zuschuss des Kreisjugendamtes in Höhe von 
599.819,50 € gewährt werden. 
 
Mit Schreiben vom 18.01.2018 hat das Diakonische Werk Rhein-Kreis Neuss e.V. eine 
Kreisförderung in Höhe von bis zu 50 % der anerkennungsfähigen Kosten beantragt. 
 
Die Bauplanungen sind mit dem Kreis- und Landesjugendamt abgestimmt worden. 
 
Baubeginn: Frühjahr 2018   
Geplante Inbetriebnahme: 01.08.2019  
 
 

Beschlussempfehlung: 

Dem Diakonischen Werk Rhein-Kreis Neuss e.V. wird auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Kreisjugendhilfeausschusses vom 06.11.2008 und 16.10.2013 zur Investitionskostenförderung 
für Kindertageseinrichtungen 
 

 zu den anerkennungsfähigen Bau- und Einrichtungskosten für die Erweiterung der  
Kindertageseinrichtung Dietrich-Bonhöffer-Str. 2a in Kleinenbroich um zwei Gruppen 
der Gruppenform I mit insgesamt 10 Plätzen für Kinder unter drei Jahren und 30 
Plätzen für Kinder über drei Jahre, ein Zuschuss in Höhe von bis zu 50 % =  
599.819,50 € zu anerkennungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 1.199.639,00 € 
gewährt. 

 
Gewährte Bundes- oder Landesmittel für den U3- und /oder Ü3-Ausbau reduzieren den 
Kreiszuschuss gemäß der o.a. Beschlüsse des Kreisjugendhilfeausschusses vom 06.11.2008 
und 16.10.2013. 
Die Fördermittel werden zu 35 % mit Baubeginn, zu 35 % nach Rohbauerstellung und zu   30 
% nach Fertigstellung ausgezahlt. 
Die Zweckbindung für die Inneneinrichtung beträgt 10 Jahre und 30 Jahre für die 
Baumaßnahme. 
Die Mittel sind im Haushalt 2018 im Produktbereich 060 361 010 eingeplant und stehen 
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes zur Verfügung. 
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